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— bed Qualifizierungen, zu denen der Werktätige auf 
Grund von Rechtsvorschriften oder Weisungen ver
pflichtet ist (§ 152 Albs. 3 Satz 2);

— für weitere Qualifizierungsmaßnahmen, wenn das in 
Rechtsvorschriften ausdrücklich geregelt ist, so z. B. in 
§ 6 der AO vom 12. Dezember 1972.

Im Betriebskollektivvertrag oder im Qualifizierungsver
trag kann festgelegt werden, daß auch in anderen Fällen 
dem Werktätigen die Gebühren und Kosten ganz oder 
teilweise zu erstatten sind (§ 152 Abs. 3 AGB). Solche Fest
legungen sind von den betrieblichen Möglichkeiten ab
hängig. Sie sollen die sozialen Bedingungen, die gesell
schaftliche und betriebliche Bedeutung der Qualifizie
rungsmaßnahmen sowie die Studienleistungen der Werk
tätigen berücksichtigen.

Aus der Regelung der Kosten für die Aus- oder Wei
terbildung ist ersichtlich, daß der Betrieb diejenigen Ko
sten, die er übernommen hat, nicht wieder vom Werktä
tigen zurückfondem kann. Das gilt nicht nur für die Ko
sten, die der Betrieb nach den Rechtsvorschriften zu tra
gen hat, sondern auch für solche, die er nach § 152 Abs. 3 
oder nach dem BKV oder dem Qualifizierungsvertrag zu 
erstatten hat8»

Der Qualifizierungsvertrag

In den Regelungen über den Qualifizäerungsvertrag (§§ 153 
bis 159)9 wird die Weiterentwicklung der rechtlichen Nor
mierung der Aus- und Weiterbildung besonders deutlich. 
Gut bewährt hatte sich bereits die AO über Qualifizie- 
rungsvertrage. Diese mit dem AGB aufgehobene Rechts
vorschrift hat zu einer höheren Effektivität der Bildungs- 
arbedt im Betrieb und zu wachsender Rechtssicherheit der 
Werktätigen beägetragen. Deshalb konnten maßgebliche 
Regelungen in das AGB übernommen werden.

Auch die Bestimmungen über den Qualifizäerungsver- 
tnag heben die zunehmende Bedeutung individueller ar
beitsrechtlicher Verträge bei der Gestaltung der Arbeits
rechtsverhältnisse hervor.10 Anzahl, Inhalt und Charakter 
arbeitsrechtlicher Verträge zeigen, daß in zunehmendem 
Maße weite Bereiche der arbeitsrechtlich geregelten Be
ziehungen der Werktätigen durch Willensübereimstimmung 
zwischen Betrieb und Werktätigen organisiert werden kön
nen. Das trifft auch für die Aus- und Weiterbildung zu, 
da diese zu einem großen Teil mit Hilfe des Quialifizie- 
rungsvertrags — der auch durch Vereinbarung geändert 
und beendet werden bann (§§ 155, 156 Abs. 2) — realisiert 
wird.

Hiervon ausgehend enthält § 153 Abs. 1 den Grundsatz, 
daß die Teilnahme an der geplanten Aus- und Weiterbil
dung zwischen dem Betrieb und dem Werktätigen zu ver
einbaren ist (Qualifmerungsvertrag). Die im Qualifizie
rungsvertrag vereinbarten Rechte und Pflichten sind Be
standteil des ArbeitsrechtsVerhältnisses. Sie wahrzuneh
men ist mit allen im AGB vorgesehenen Mitteln zu stimu
lieren bzw. zu sanktionieren. Im Interesse der Rechts
sicherheit für den Werktätigen sowie eines zügigen und 
effektiven Verlaufs der Aus- und Weiterbildung ist der 
Betrieb nach § 153 Abs. 2 Buchst, a bis c verpflichtet, bei 
bestimmten Arten der Aus- und Weiterbildung die Quali
fizierungsverträge schriftlich auszufertigen.1 11 Das trifft zu, 
wenn Ziel und Dauer der Qualifizderungsmaßnahme oder 
notwendige zeitweilige Veränderungen der im Arbeits- 
Vertrag vereinbarten Rechte und Pflichten den schrift
lichen Abschluß erfordern. Die Gründe, die dazu führen, 
legt das Gesetz exakt fest.

Der Qualifizierungsvertrag kann notwendige (§ 154 
Abs. 1) und zusätzliche Vereinbarungen §( 154 Abs. 2) ent
halten. Nach § 154 Abs. 3 können in schriftliche Verträge 
auch die für den Werktätigen zutreffenden Bestimmungen 
über die Freistellung von der Arbeit, die Höhe der Aus
gleichszahlungen u_a. aufgenommen werden. Die dm Qua
lifizierungsvertrag getroffene Vereinbarung kann nur

Aus- und Weiterbildung der Werktätigen 
in der sozialistischen Wirtschaft im Jahre 1976
Ausgebildet wurden:
58 010 zum Facharbeiter,
16 896 zum Meister,
27 464 zu Fachschulkadern,
8 534 zu Hochschulkadern.

Weitergebildet haben sich 
79 715 Facharbeiter,
29 177 Meister,
5 731 Hoch- und Fachschulkader.

Weitere 157 347 Werktätige nahmen an einer systematischen 
Allgemeinbildung teil, und für 249 567 wurden fachliche Son
dermaßnahmen durchgeführt.

durch Vertrag geändert werden (§155). Das ward in der 
Regel die Änderung notwendiger Vereinbarungen betref
fen (z. B. Verlängerung des Vertrags gemäß §156 Abs. 1 
Satz 2 und 3). *

§ 156 enthält alle Voraussetzungen für die Beendigung 
eines Qualifizierungsvertrags. Diese sind
— das Erreichen des vereinbarten Qualifizierungsziels oder 

der Ablauf der vereinbarten bzw. der verlängerten 
QualifiizierungBzeit (§ 156 Abs. 1 Satz 1);

— die vorzeitige Auflösung des Qualifizdeiungsvertrags 
durch Vereinbarung (§ 156 Abs. 2);

— die Kündigung des Qualifizaenungsvertnags.
Die Kündigung durch den Betrieb ist an das Vorliegen 

der in § 156 Abs. 4 Buchst, a bis d festgelegten Bedingungen 
geknüpft. Säe bedarf der Schriftform unter Angabe der 
Gründe (§ 156 Abs. 4 letzter Satz) sowie der vorherigen 
Zustimmung der zuständigen Gewerkschaftsleitung (§ 157 
Abs. 2).

Durch die dm Gesetz ausschließlich aufgeführten Kün- 
diigungsgründe und die Anwendung der allgemeinen Vor
schriften über die Kündigung wird ein Mißbrauch -durch 
Betriebe ausgeschlossen; es werden unnötige Bildungsver
luste vermieden, und auf disziplinloses Verhalten von 
Werktätigen kann Einfluß genommen werden.

•
Die Aus- und Weiterbildung der Werktätigen erfährt im 
Kapitel 7 des AGB eine ausführliche Ausgestaltung, die 
der Bedeutung, dem Umfang und der Qualität der Bil
dung in den Betrieben Rechnung trägt, eine höhere Effek
tivität der Bildungsarbeit sichert und die rationelle Nut
zung des Arbeitsvermögens gewährleistet. Das Gesetz 
schafft somit auch günstige Bedingungen für eine den Zie
len der Aus- und Weiterbildung entsprechende Rechtsver
wirklichung.
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rungsgründen nach § 49 Abs. 2; § 3 Abs. 4 der AO vom 12. De
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9 Vgl. hierzu auch A. Süßmilch/R. Heuse, „Der Inhalt von Quali
fizierungsverträgen“, Arbeit und Arbritsrecht 1977, Heft 6, 
S. 189 fl.

10 Vgl. hierzu J. Michas/R. Kobert, „Abschluß, Änderung und Auf
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Schriftform“ bzw. „ein Vertrag 1st schriftlich auszufertigen“ 
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